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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
1) *************** 
 ***************************** 
 
2) ************** 
 ********************************* 
 
 - Antragsteller - 
 

gegen 
 
Stadt ***** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
********************************* 
 - Antragsgegnerin - 
Beigeladene: 
1)  **********************, "Gaststätte ***********" (1) 

************************** 
 
2)  ***************************************************** 

***************************************************************************** 
Gaststätte "****************" 
vertreten durch den Geschäftsführer 
************************** 

 
3)  ************, Gaststätte „*******“ (2) 

************************** 
 

4)  ****************************** (2) 
Gaststätte „*********************“ 
*************************************** 
 

5)  *****************, Gaststätte „***************“ (2) 
************************** 
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wegen 
 
Gaststättenrechts 
Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
********************************** *********** als Vorsitzenden 
*********************************** *********** 
************** ******* 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 20. Juni 2018 
 
folgenden 
 
 

Beschluss: 

 
 

1. Die Anträge werden abgelehnt. 

 

2. Die Antragssteller tragen die Kosten der Verfahren. Die 

Beigeladenen tragen ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

 

3. Der Streitwert wird für die Verfahren AN 4 S 18.01058 und 

AN 4 S 18.01121 auf 5.000,00 EUR und für die Verfahren 

AN 4 S 18.01133, AN 4 S 18.01135 und AN 4 S 18.01137 

auf 7.500,00 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Antragsteller wenden sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die den Beige-

ladenen gewährten Gestattungen und die dadurch zu erwartenden Lärmeinwirkungen anläss-

lich des Grafflmarkts am 22. Juni 2018 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr im Innenstadtge-
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biet der Antragsgegnerin, soweit in diesem Zeitraum eine Regelung für die Außenbewirtschaf-

tung getroffen wird. 

 

Der Antragsteller zu 1) ist zusammen mit seiner Ehefrau Miteigentümer der Anwesen 

*************** und ** in *****. 

Der Antragsteller zu 2) ist Eigentümer des Anwesens *************** in *****. 

 

Die Beigeladenen zu 1) ist Betreiber der Gaststätte „***********“ mit Freischankfläche in der 

******************. Die Beigeladene zu 2) ist Betreiberin der Gaststätte „***********“ mit Frei-

schankfläche in der *************. Der Beigeladene zu 3) ist Betreiber der Gaststätte „*******“ mit 

Freischankfläche in der *************. Die Beigeladene zu 4) ist Betreiberin der Gaststätte 

„*********************“ mit Freischankfläche in der *************. Der Beigeladene zu 5) ist Betreiber 

der Gaststätte „**************“ mit Freischankfläche in der *************. 

 

Das betroffene Teilstück der ************ liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. *** 

der Antragsgegnerin, der hierfür ein Mischgebiet festsetzt. Nach den textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplans ist die in einem Mischgebiet allgemein zugelassene Nutzung „Schank- 

und Speisewirtschaften“ in der ************ nicht zulässig, soweit es sich um nach dem Gaststät-

tengesetz erlaubnispflichtige Betriebe handelt. Diese Einschränkung gilt wiederum nicht für Be-

triebe die, ohne Sitzgelegenheiten bereitzustellen in räumlicher Verbindung mit ihrem Ladenge-

schäft des Lebensmitteleinzelhandels oder des Lebensmittelhandwerks während der Ladenöff-

nungszeiten alkoholfreie Getränke oder zubereitete Speisen verabreichen. Weiter genießen be-

stehende Betriebe „Bestandsschutz“. Ausnahmen können bei Erweiterungen (sowohl innerhalb 

von Gebäuden als auch auf Freischankflächen) unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen 

werden. Durch die Erweiterung darf u.a. die Schank- bzw. Gastraumfläche nur in geringem Um-

fang vergrößert und die Wohnnutzung im Gebäude selbst bzw. in der Nachbarschaft nicht ge-

stört werden. 

 

Weiter wurden in den textlichen Festsetzungen Nr. 2.6 im gesamten Geltungsbereich des Be-

bauungsplans Vergnügungsstätten ausgeschlossen. In der Begründung zur Änderung und Er-

gänzung des Bebauungsplans Nr. *** im Jahr 1997 wird ausgeführt, ein Hauptziel der Altstadt-

sanierung in ***** sei gewesen, die Innenstadt um ************* wieder für das Wohnen attraktiv 

zu machen. Eine zunehmende Zahl von Restaurants, Kneipen, Cafes und Vergnügungsstätten 
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auf Kosten der Wohnnutzung habe den Wert des innerstädtischen Wohnquartiers gesenkt und 

zu städtebaulichen Problemen sowie zu Lärm- und Verkehrskonflikten geführt. Da ordnungs-

rechtliche Mittel nicht erfolgreich gewesen seien, könne eine weitere unerwünschte Gaststät-

tenkonzentration nur über den Weg des Bauplanungsrechts erreicht werden. Eine Durchset-

zung der vorhandenen Festsetzungen sei im Vollzug schwierig, deshalb bewirkten die nach wie 

vor in den Abend- und Nachtstunden einerseits durch Musikdarbietungen und Tonwiedergabe-

geräte verursachten Störungen und andererseits der Zu- und Abfahrtsverkehr der Besucher ei-

ne Beeinträchtigung der Wohnruhe, dies führte letztendlich zu einer Stagnierung der Woh-

nungsanzahl bzw. auch einer Abwanderung der Wohnbevölkerung.  

 

In den vergangenen Jahren führten verschiedene Veranstaltungen und Feste in der ******* In-

nenstadt wegen erheblicher Lärmeinwirkung zu Nachbarbeschwerden und Nachbarklagen, ins-

besondere im Bereich der ************. Der ******************* findet seit 1976 zweimal jährlich 

(jeweils im Frühjahr und Herbst eines Jahres) statt. Der Verkauf auf dem Grafflmarkt erfolgt je-

weils freitags von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr und samstags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Freitags 

findet seit 2003 im räumlichen Bereich des Grafflmarktes ab 16:00 Uhr und auch über das Ende 

der Verkaufstätigkeit um 22:00 Uhr hinaus eine erheblich erweiterte ausgeweitete Bewirtung auf 

den verdichteten und erweiterten Freischankflächen der anliegenden Gaststätten statt, früher 

als sogenannte „Nachtparty der Wirte“ bezeichnet. Die Antragsgegnerin trägt zur Geschichte 

der Bewirtung in ihrem Bescheid ergänzend vor. 

 

Mit Änderungsverordnung vom 2. Juni 2017 (in der Stadtzeitung der Antragsgegnerin veröffent-

licht am 21. Juni 2017) wurde in der Grafflmarktverordnung vom 7. August 2008 die Bewirtung 

als Bestandteil der Veranstaltung geregelt. Unter § 1 (Gegenstand der Verordnung) wird der 

Grafflmarkt als traditionelle, zwei Mal jährlich stattfindende Veranstaltung in der ******* Altstadt 

beschrieben, bei der Feilbieten von Waren jeder Art durch Bewirtungsangebote und Musikdar-

bietungen an einzelnen Standorten ergänzt wird. Der streitgegenständliche Bereich der 

************ wird in § 2 als vom Veranstaltungsgelände umfasst geregelt. Nach § 5 Abs. 4 der 

Grafflmarktverordnung erfolgt die Zuordnung der Gastronomieflächen auf Antrag. Weiter ist dort 

geregelt: „Gaststättenrechtliche Regelungen bleiben unberührt“. 

 

Verschiedene Anwohner im Bereich der ************ und des *********** haben sich seit dem 

Grafflmarkt im Sommer 2014 im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Bewirtung 
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ab 22:00 Uhr gewendet. Die Anwohner konnten mit ihren Begehren in der Regel im Ergebnis 

zumindest zum Teil durchdringen. 

 

Am 23. Mai 2018 erteilte das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz der Antragsgeg-

nerin den Beigeladenen anlässlich des Grafflmarktes am 22. Juni 2018 jeweils eine Gestattung 

nach § 12 GastG. In den Bescheiden wurde insbesondere angeordnet: 

1. Den [jeweils Beigeladenen] wird auf Widerruf der Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft 

anlässlich des Grafflmarktes am 22. Juni 2018 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr auf der 

verdichteten Freischankfläche (...) gemäß beiliegendem Lageplan gestattet. (...) 

2. Der Beginn der Sperrzeit für die Gaststätteninnenräume wird in der Nacht vom 22. Juni 2018 

auf den 23. Juni 2018 von 2.00 Uhr auf 24:00 Uhr vorverlegt. 

3. Für die Freischankfläche wir der Beginn der Sperrzeit in der Nacht vom 22. Juni 2018 auf den 

23. Juni 2018 von 23:00 Uhr auf 24:00 Uhr hinausgeschoben. 

(...) 

6. Der Beginn der Nachtzeit wird am 22. Juni 2018 auf 24:00 Uhr hinausgeschoben. 

(...) 

11. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 

(...) 

 

Die Bescheide legen weiter insbesondere folgende Auflagen fest: 

1. Die Abgabe von Speisen und Getränken ist im gesamten Betrieb, somit im Innenbereich und 

auf der Freischankfläche, am 22. Juni 2018 um 23.30 Uhr einzustellen. 

2. Nach Eintritt der Sperrzeit dürfen Arbeiten, die geeignet sind, die Nachtruhe der Anwohner zu 

stören, nicht mehr durchgeführt werden. Lärmrelevante Arbeiten sind erst am 23. Juni 2016 

ab 8:00 Uhr zulässig. 

 

In den Gründen des Bescheides wurde ausgeführt, bei dem Grafflmarkt handele es sich um ei-

ne überaus beliebte und im Bewusstsein der Bevölkerung tief verwurzelte Veranstaltung mit 

jahrzehntelanger Tradition. Zu der zweimal jährlich im Juni und September stattfindenden Ver-

anstaltung strömen jeweils zehntausende Teilnehmer und Besucher. Der Grafflmarkt beginne 

freitags jeweils um 16:00 Uhr und ende grundsätzlich um 24:00 Uhr (die Verkaufstätigkeit ende 

um 22:00 Uhr). Samstags beginne die Veranstaltung um 8:00 Uhr und Ende um 16:00 Uhr. Tra-

ditionell werde das Bewirtungsangebot der Gastronomie im Bereich des Veranstaltungsgelän-
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des erweitert, um damit dem Besucheransturm und den Erwartungen an ein ausreichendes 

Speisen- und Getränkeangebot gerecht zu werden. Zu diesem Zweck werde von der Veranstal-

terin, dem Markt – und Veranstaltungsservice der Stadt *****, Gastronomieflächen ausgewie-

sen, auf denen die anliegenden Gaststätten bei Bedarf auch über ihre genehmigten unterjährig 

genutzten Freischankflächen hinaus bestuhlen und Getränkeausschankanlagen betreiben dür-

fen. Da die für den regulären Gaststättenbetrieb erteilten Sondernutzungserlaubnisse während 

des Grafflmarktes nicht gelten, werden den Gaststättenbetreibern für diese Gastronomieflächen 

von der Veranstalterin sogenannte Platzkarten erteilt. 

 

Zur Beurteilung des Veranstaltungslärms ziehe die Antragsgegnerin die aktuelle Freizeitlärm-

richtlinie der Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI-Hinweise) mit Stand vom 

6. März 2015 gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 

Medien Energie und Technologie vom 15. Mai 2015 heran. Mit Hilfe einer Prognoserechnung 

(worst-case) der Antragsgegnerin seien folgende Beurteilungspegel für Freitag (16:00 – 24:00 

Uhr) und Samstag (8:00 – 16:00 Uhr) errechnet worden: die Prognoserechnung führe zu Beur-

teilungspegeln an den nächstgelegenen Immissionsorten von 72 dB(A) in der Tagzeit (8:00 – 

20:00 Uhr) und 74 dB(A) in der Ruhezeit (20:00 – 24:00 Uhr). Die unter Ziffer 4.1 - 4.3 der 

LAI-Hinweise genannten Beurteilungspegel können aufgrund der Menschenmenge in der 

************ trotz aller verhältnismäßigen technischen und organisatorischen Lärmminderungs-

maßnahmen möglicherweise nicht eingehalten werden. Daher werde eine Sonderfallbeurteilung 

nach Ziffer 4.4 der LAI-Hinweise durchgeführt. 

Die Anwendbarkeit von Ziffer 4.4 der Richtlinie hänge maßgeblich davon ab, dass die beurteilte 

Veranstaltung eine hohe Standortgebundenheit oder soziale Adäquanz und Akzeptanz aufweise 

und zudem eine derartige Sonderfallbeurteilung in rein zahlenmäßig eng begrenzten Fällen 

durchgeführt werde (vgl. Ziffer 4.4.1). Diese Voraussetzungen seien im Falle des Grafflmarktes 

erfüllt. Der Grafflmarkt weise sowohl eine hohe Standortgebundenheit als auch soziale Adä-

quanz und auch Akzeptanz auf. Der Grafflmarkt sei für die Antragsgegnerin eines der traditio-

nellen und prägenden Freiluftfeste mit hohem Bekanntheitsgrad und großem Zuspruch auch 

über die Stadtgrenzen hinaus. Alleine der seit Jahrzehnten ungebrochene hohe Besucherzu-

spruch belege, dass der Grafflmarkt ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders insbe-

sondere der ******* Bürger sei. Der Grafflmarkt finde bereits seit den 1970er Jahren ununterbro-

chen in der ******* Innenstadt und insbesondere in der ************ statt. Es gebe im Stadtgebiet 

keinen gleichwertigen Ersatzstandort, da diese Veranstaltung nach ihrer Tradition und ihrem 
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unverwechselbaren Flair in die Altstadt gehöre. Die Bevölkerung wurde eine Veranstaltung an 

einem Ersatzstandort auch mit gleichem Veranstaltungskonzept nicht mehr als den seit 40 Jah-

ren etablierten Grafflmarkt wahrnehmen. Eine Verlegung auf einen Ersatzstandort sei undenk-

bar und würde das Ende dieser Veranstaltung bedeuten. Das gastronomische Angebot während 

und nach dem Verkaufsgeschehen im Veranstaltungsbereich sei seit jeher ein untrennbarer Be-

standteil des Grafflmarktes. Insbesondere im Bereich der ************ und des *********** werden 

die Märkte aufgrund der Nachfrage der Teilnehmer und Besucher seit Jahrzehnten intensiv 

gastronomisch begleitet. Im Jahr 1995 seien bereits Gestattungen erteilt worden. Bis zum Jahr 

2002 seien diese allerdings in erster Linie für Ausschankwägen und Grillstände, nicht jedoch als 

verdichtete Freischankflächen erteilt worden. Seit 2003 werde der schon von Anfang an beste-

hende erweiterte Ausschank einer einheitlichen administrativen Regelung durch Gestattungen 

zugeführt. 

Eine weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Ziffer 4.4 der Richtlinie sei, dass die zu 

erwartenden Immissionen unvermeidbar und zumutbar seien. Diese Voraussetzung der Unver-

meidbarkeit sei beim Grafflmarkt erfüllt, da es sich bei den genannten um einen herkömmlichen 

und den einzig verbliebenen Standort handele. Zudem wäre letztlich innerhalb der Innenstadt 

wie bereits dargelegt bei der gebotenen Gesamtwürdigung auch kein geeigneter Ausweich-

standort ersichtlich, da Lärmbelastungen lediglich verlagert werden würden. Das Kriterium der 

Zumutbarkeit sei, auch wenn die zu erwartenden Immissionen in der Ruhezeit einen Beurtei-

lungspegel von 70 dB(A) überschreiten können, erfüllt. Hinsichtlich der Häufigkeit und Dauer 

handele es sich beim Grafflmarkt um eine kurze Veranstaltung (lediglich ein Tag im Sinne der 

LAI-Hinweise) ohne Musikdarbietungen im gesamten Veranstaltungsgelände, bei der rein per-

sonenbezogener und damit nicht beeinflussbarer Lärm entstehe. Weiterhin sei die auf die An-

wohner der ************ einwirkende Gesamtlärmfracht in letzten Jahren enorm reduziert worden: 

– Die ************ sei seit 2015 nicht mehr Veranstaltungsort des Stadtfestes. 

– Das Weinfest finde in der ************ seit 2015 nicht mehr statt. 

– Beim *****-Festival werden in der ************ seit zwei Jahren, auf dem ********* seit 2017, kei-

ne Bühnen mehr zugelassen. Im Übrigen dürfe die gesamte Gastronomie beim *****-Festival 

in der ************ und auf dem *********, dem Höfefest, den Stadtverführungen, dem Tag des 

offenen Denkmals und den verkaufsoffenen Sonntagen ausschließlich in Regelbetrieb tätig 

sein, d.h. es werde hier weder Erweiterungen der gastronomischen Freischankflächen noch 

Sperrzeitverkürzungen genehmigt. 
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– In der ************ werden in Zusammenhang mit Fußballspielen der 

******************************* auch weiterhin keine Verdichtung der Freischankflächen, keine 

Ausschankstellen und keine Sperrzeitverkürzungen zugelassen. 

– Zur Minimierung der Gesamtlärmfracht und zum Schutz der Nachtruhe der Anwohner wurde 

mit Bescheid vom 23. Mai 2016 aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 16. März 2016 der 

Sperrzeitbeginn der Freischankflächen von Gaststätten im Bereich der ******************** 

sonntags bis donnerstags von 23:00 Uhr auf 22:00 Uhr (außer an Abenden vor Feiertagen) 

vorverlegt (vgl. Urteil des VGH München vom 25.11.2015, Az.: 22 BV 13.1686). 

– Beim Herbst-Grafflmarkt 2017 sei der Sperrzeitbeginn für Gaststätten und Freischankflächen 

im Bereich der ************, der ********** und des ********** um eine halbe Stunde vorverlegt 

worden. Die Sperrzeit habe am Freitagabend bereits um 23:30 Uhr anstatt wie bisher um 

24:00 Uhr begonnen. 

Im Jahr 2017 fanden in der ************ nur an zwei Abenden seltene Veranstaltungen mit einer 

Sonderfallbeurteilung statt. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die Nachtzeitverschiebung an 

einem Freitag, also vor einem Wochenende stattfinde und ein Großteil der Bevölkerung aus-

schlafen könne. Die Verschiebung des Beginns der Nachtzeit sei in diesen besonders gelager-

ten Einzelfällen im vorliegenden Umfang somit zumutbar. Somit werde deutlich, dass bei ledig-

lich einem Grafflmarkt im Juni und einem im September keine große Zahl an Veranstaltungen in 

engem zeitlichen Abstand mehr vorliegen. Sofern sei hier auch die Rechtsprechung des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofes anzuwenden, wonach bei Veranstaltungen, denen für die örtli-

che Gemeinschaft eine derart herausragende Bedeutung zukomme, auch die Einhaltung der für 

seltene Ereignisse geltenden Lärmgrenz- oder -richtwerte nicht verlangt werden könne. Über-

dies haben Lärmmessungen der Antragsgegnerin am Anwesen *************** während des 

Frühjahrs-Grafflmarktes 2016 teilweise niedrigere als die prognostizierten Werte ergeben. Wie 

zu erwarten gewesen war, sei die Straße nicht über die gesamte Veranstaltung hinweg volle 

Menschen gewesen. Die Ergebnisse der Lärmmessungen während des Frühjahrs-Grafflmarktes 

2017 am selben Immissionsort bestätigen die Messungen von 2016. Die Lärmmessung ergab 

am Freitag in der Tagzeit außerhalb der Ruhezeit einen Beurteilungspegel von 63,7 dB(A) 

(61,4 dB(A)) und am Samstag von 59,7 dB(A) (58,9 dB(A)). Nur in der Ruhezeit am Freitag-

abend ergeben die Lärmmessungen einen Beurteilungspegel von 77,4 dB(A) (74,5 dB(A)). 

Beim Herbst-Grafflmarkt fallen die Emissionen erfahrungsgemäß geringer aus. Dies belegen die 

Lärmmessungen vom Herbst 2017. Am Freitag lag der Beurteilungspegel in der Tagzeit außer-

halb der Ruhezeit bei 60,1 dB(A), in der Ruhezeit bei 69,6 dB(A) und am Samstag bei 
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56,2 dB(A). Somit seien die Anwohner beim Grafflmarkt vier Stunden mit sehr lauten Außenpe-

geln konfrontiert. Während der restlichen Veranstaltungszeit am Freitag davor und am Samstag 

danach liege die Gesamtlärmfracht im Normalbereich der seltenen Ereignisse. Wegen des Be-

ginns des Marktes am Samstag um 8:00 Uhr sei auch die achtstündige Nachtruhe gewährleis-

tet, obgleich nach Rechtsauffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes festgestellt 

wurde, dass bei seltenen und sehr seltenen Ereignissen von einer Einhaltung der achtstündiger 

Nachtruhe abgewichen werden könne (vgl. VGH München a.a.O. – juris Rn. 102 und bestäti-

gend B.v. 23.6.2016, Az. 22 CS 16.1199 unter Nr. 4.1 im Abschnitt II der Begründung). 

 

Die Maßnahmen der Sperrzeitverkürzungen bzw. -verlängerungen finden ihre Rechtsgrundlage 

in § 8 BayGastV i.V.m. § 18 GastG. Durch die Vorverlegung des Sperrzeitbeginns auf der fest-

gelegten Beginn der Sperrzeit für die Freischankflächen werde sichergestellt, dass nunmehr zu 

diesem Zeitpunkt mit Lärm von abwandernden Gaststättenbesuchern zu rechnen sei und nicht 

erneut um 2:00 Uhr. Dies werde zu einer deutlichen Reduzierung der auf die Anwohner ein-

wirkenden Immissionen führen und stelle somit eine weitere wichtige Maßnahme zum Schutz 

des öffentlichen Bedürfnisses der Anwohner vor unzumutbaren Lärmbelästigungen dar. Hin-

sichtlich der Sperrzeitverkürzungen liege ebenfalls ein öffentliches Bedürfnis vor. Es gelte den 

Erwartungen der Besucher an ein ausreichendes Speisen- und insbesondere Getränkeangebot 

an einem meist warmen Abend über einen gewissen Zeitraum nach Ende der Verkaufstätigkeit 

gerecht zu werden. Im Veranstaltungsbereich liegen am Abend des Grafflmarktes auch beson-

dere örtliche Verhältnisse gegenüber dem übrigen Stadtgebiet vor. Nach Ansicht der Antrags-

gegnerin könne die Außenbewirtung unter Beachtung der oben genannten Rahmenbedingun-

gen zugelassen werden, zumal der Anwohnerschutz nicht nur beim Grafflmarkt, sondern bei al-

len Veranstaltungen im Umfeld der ************ deutlich verbessert worden sei. Ungeachtet der 

nicht eingetretenen Rechtskraft einer Meditationsvereinbarung im Rahmen des Verfahrens, das 

schließlich zweitinstanzlich zu dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 25. 

November 2015 führte, orientiere sich die Antragsgegnerin im Wesentlichen an den darin zu 

Veranstaltungen vereinbarten Rahmenbedingungen. 

 

Die Anordnung der Bescheide entsprechen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dabei sei 

zu berücksichtigen gewesen, dass eine Begrenzung der Anzahl an Plätzen auf Freischankflä-

chen aus schalltechnischer Sicht weder relevant noch erforderlich ist, da bei den Berechnungen 

immer eine volle Auslastung des Straßenraums angenommen werde. Für den verhaltensbezo-
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genen Lärm der Besucher werde gemäß Tab. 2 unter Nummer 2.3 der sächsischen Freizeit-

lärmstudie 71 dB(A) je Quadratmeter für einen großen Biergarten angesetzt und die gesamte 

Fläche damit beaufschlagt. Bei den Berechnungen sei von keiner expliziten Sitzplatzzahl aus-

gegangen worden, da ja auch Personen berücksichtigt wurden, die in der ************ stehen 

oder laufen. Stattdessen erfolge ein flächenbezogener Ansatz, der in der Literatur beschrieben 

werde. Daher sei aus immissionsschutzrechtlicher Sicht die Festlegung einer Sitzplatzzahl nicht 

erforderlich. Eine Vorgabe von Immissionsrichtwerten an die Beigeladenen, die nicht überschrit-

ten werden dürfen, sei nicht durchführbar. Von Menschen ausgehenden, sozialen Lärm, könne 

man aufgrund von Erfahrungswerten besser beurteilen. Angesichts der aufgezeigten Situation 

müsse konstatiert werden, dass der Lärm nicht durch den Ausschank verursacht werde. Dieser 

sei nicht allein den jeweiligen Beigeladenen zuzuordnen. Der Lärm komme von der Vielzahl an 

Menschen auf der Straße. 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) erfolge im öffentlichen Inte-

resse, um die von der Antragsgegnerin gewünschte und geplante Abwicklung des Grafflmarktes 

zu gewährleisten und die Planungen des Veranstalters sowie von Besuchern und Gastwirten 

nicht kurz vor Veranstaltungsbeginn noch zu gefährden. Insbesondere wäre eine kurzfristige 

Einschränkung oder Veränderung der Veranstaltung gegenüber ein auf die üblichen zeitlichen 

Abläufe eingestellte Besuchermenge nicht in einer Weise verständlich zu machen, dass gegen-

über einer ungehinderten Durchführung der vorgesehenen Bewirtschaftung eine merkliche 

Lärmreduzierung zu erreichen wäre. Da die Veranstaltung in Kürze stattfinde, könne nicht bis zu 

einer Entscheidung des Rechtsstreits in der Hauptsache zugewartet werden. 

 

Mit einem am 14. Juni 2018 beim Gericht eingegangenen Schriftsatz erhoben die Antragsteller 

Klage und begehren einstweiligen Rechtsschutz gegen die den Beigeladenen erteilten gaststät-

tenrechtlichen Erlaubnissen. Die Antragsteller beantragen sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung ihrer Klagen gegen die von der Antragsgegnerin 

an die Beigeladenen erlassenen Bescheide vom 23. Mai 2018 wiederherzu-

stellen, soweit sich die Gestattungen auf die Zeit ab 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

in der Nacht des 22. Juni 2018 beziehen.  
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Zur Begründung wird vorgetragen, Ziel des Eilantrages sei die Bewirtung (Nachtparty der Wirte) 

nach der Veranstaltung Grafflmarkt wegen der extremen, unzulässigen und vermeidbaren Lärm-

immissionen zu unterbinden. Die gastronomischen Aktivitäten führen zu massiven Lärmüber-

schreitungen während und nach dem Grafflmarkt in der ************. Diese erfolgen durch Aus-

schank in die Straße mit zusätzlichen Ausschankeinrichtungen und Verdichtung der Sitzplätze 

auf den Freischankflächen. Auch der Ausschank an stehende Gäste im Freischankbereich und 

auf der Straße sei erlaubt worden. Die Veranstaltung sei gesondert mit einer straßenverkehrs-

rechtlichen Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO erlaubt worden. Zusätzlich zu der Durchführung 

des Marktes und der Nachtparty der Wirte werden emissionsrelevante Auf- und Abbauarbeiten 

in der ************ am Tag zuvor und danach vorgenommen. Die Gastronomie dürfe bereits 

frühmorgens mit den Aufbauarbeiten beginnen. Um Wiederholungen aus den Klagen aus den 

Jahren 2014, 2015 und 2016 zu vermeiden werde auf die entsprechenden Beschlüsse (VGH 

München, B.v. 17.9.2014, 22 CS 14.2013; VG Ansbach, B.v. 12.9.2014, AN 4 S 14.01456; VG 

Ansbach, B.v. 24.6.2015, AN 4 S 15.00928 u.w.; VG Ansbach, B.v. 13.6.2016, AN 4 S 16:00950; 

VGH München, B.v. 23.6.2016, 22 CS 16.1199) Bezug genommen. In 2017 seien die Klagen 

wegen der anstehenden Einigungsbemühungen mit der Antragsgegnerin zurückgenommen 

worden.  

 

Die Antragsgegnerin habe 2017 Lärmmessungen durchgeführt, die entgegen den Prognosebe-

rechnungen zu den Bescheiden zu extrem hohen Geräuschwerten geführt haben. Die Auswer-

tung der Messkurven von der Antragsgegnerin beweisen die unzulässigen Immissionswerte 

über 77,4 dB(A) zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr. Die Antragsgegnerin sei nicht dazu zu be-

wegen gewesen die Spitzenpegel aus den Messungen auszuwerten. Diese liegen sichtbar bis 

über 85 dB(A) und seien unzulässig hoch. Die Spitzenwerte seien ein weiteres Kriterium für die 

Unzulässigkeit der Veranstaltung. Ergänzend ergehe der Hinweis, dass der Betrieb des ******** 

in der *************** intern so geregelt sei, dass die richterliche Anordnung aus dem zu erwar-

tenden Urteil umgesetzt werde. 

 

Stichpunktartig bringen die Antragsteller weiter folgende Argumente gegen die Bewirtung nach 

22:00 Uhr vor: 

– Die zu erwartenden Lärmimmissionen, prognostiziert mit 74 dB(A), gemessen in 2017 mit 

77,4 dB(A) zur Ruhezeit, übersteige die zulässigen Werte um Faktoren. Allein dieser Punkt sei 

aus rechtlicher Sicht ausreichend um der Klage stattzugeben. Entsprechende Werte dürfen 
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durch Gestattungen nicht hervorgerufen werden. Hierzu verweisen die Antragsteller auf Ge-

richtsentscheidungen aus 2016. 

– Die Bewirtung mit den Menschenmassen in der ************ habe einen Nachlauf bis zu drei 

Stunden, bis die Nachtruhe sich einstellt und der letzte „angetrunkene“ Gast die Straße ver-

lassen habe. 

– Die erforderliche achtstündige Nachtruhe werde nicht eingehalten, da sich die Nachtruhe erst 

um 3:00 Uhr einstelle und bereits um 6:00 Uhr die Grenzwerte wieder überschritten werden. 

Auch wenn nicht zwingend eine achtstündige Nachtruhe bei seltenen Ereignissen vorge-

schrieben sei, so sei es wohl unstrittig, dass eine Zeit von 3:00 Uhr bis 5:00 Uhr nicht ausrei-

che um ausreichend Schlaf zu finden 

– Da der Grafflmarkt zweimal jährlich mit anschließender Bewirtung durchgeführt werde und 

über jeweils zwei Tage gehe, sei diese Veranstaltung kein sehr seltenes Ereignis. Daher seien 

die Merkmale eines seltenen Ereignisses anzunehmen. Das träfe auch im Stadt-Jubiläumsjahr 

2018 zu. 

– Die Bewirtung (Nachtparty der Wirte) nach dem Grafflmarkt sei keine Traditionsveranstaltung 

und werde erstmals 2017 in der Grafflmarktverordnung erwähnt. Diese enthalte jedoch keine 

Regelungen zu Lärmgrenzwerten, Maßnahmen zur Lärmbegrenzung, Öffnungs- und Sperrzei-

ten, Begrenzung der Bewirtungsaktivitäten sowie Art und Umfang der Bewirtung, oder auch 

Hinweise zum Anwohnerschutz. 

– Die Bewirtung nach dem Grafflmarkt habe nichts mit dem Grafflmarkt zu tun und sei kein not-

wendiges Bewirtungsangebot für diese Verkaufsveranstaltung in der ************, denn diese 

Bewirtung findet nach dem Grafflmarkt statt. Während der Verkaufzeiten sei eine Bewirtung 

gewährleistet, die aber nicht beklagt werde. An anderer Stelle als in der ************ könne 

durchaus ein solches Angebot erfolgen – zum Beispiel auf dem ************. Im Umfeld der 

Anwesen der Antragsteller handele es sich lediglich um fünf Kneipen. 

– Die Sondernutzungsgenehmigung der Antragsgegnerin für die Freischankflächen sei für die 

Grafflmärkte angesetzt. Für die Bewirtung müssen die Wirte Grafflplätze von der Antragsgeg-

nerin abkaufen und eine Bewirtung werde nach § 12 GastG erlaubt. In diesem Zusammen-

hang seien die üblichen Genehmigungen nicht erlaubt und ein „Normalbetrieb“ von 22:00 Uhr 

- 23:00 Uhr sei mit den Bescheiden nicht genehmigt. 

– Es werde grundsätzlich die Frage gestellt, ob Inhaber einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 GastG 

überhaupt eine weitere Erlaubnis nach § 12 GastG erhalten könne. Dies sei bisher von Ver-
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waltungsgerichten nicht beantwortet worden. Ebenso, ob es Ziel sein könne, mit einer solchen 

Genehmigung eine derartige Lärmfracht zuzulassen. 

– Zur Begründung der Gestattungen werde die „Freizeitlärmrichtlinie“ hinzugezogen. Die not-

wendigen Voraussetzungen für ein Hinausschieben der Nachtzeit liegen für die „Nachtparty 

der Wirte“ nicht vor. Eine Nachtzeitverschiebung mit zu erwartenden Lärmimmissionen trotz 

gegenteiliger Gerichtsauffassungen aus dem Jahr 2016 für zumutbar zu erklären könne nur 

als rechtswidrige Willkür angesehen werden. 

– Die Antragsgegnerin führe in ihren Bescheiden aus, dass die Lärmimmissionen zwar massiv 

und unzulässig seien, aber dennoch den Anwohnern über einen Zeitraum in der Ruhezeit zu-

mutbar seien. Diese Argumentation sei aufgrund der gesundheitsschädlichen Immissionen 

über Stunden als rücksichtslos gegenüber der Anwohner zu werten. 

– Der gültige Bebauungsplan schreibe den besonderen Anwohnerschutz fest. Dieser sei zusätz-

lich zu den üblichen Grenzwertkriterien eines Mischgebietes zu beachten. Die geplante Ände-

rung des Bebauungsplanes sei nicht in Kraft und im Vorgriff auf eine evtl. Änderung könne 

nicht entgegen des gegenwärtigen Status entschieden werden. Aber auch die regulären 

Grenzwerte eines Mischgebietes lassen diese Veranstaltung nicht zu. 

– Die Antragsgegnerin habe im Vorgriff und den gegen des Urteils 22 BV 13.1686 die Nachtzeit 

an Wochenenden und Feiertagen um 1 Stunde nach hinten geschoben. Somit sei bereits ein 

Sonderstatus für die Lärmimmissionen und Lärmfracht in der ************ herbeigeführt. Die re-

gelmäßige Nachtruhe von acht Stunden könne von der Stadt Fürth nicht nachgewiesen wer-

den. Entsprechende Klagen liegen beim Verwaltungsgericht Ansbach und inzwischen auch 

beim Verwaltungsgerichtshof vor. 

– Es liege eine Vielzahl von Veranstaltungen in der Altstadt/************ vor, die teilweise hin-

sichtlich Geräuschimmissionen und Umfang unzulässig in den engen Gassen der Altstadt sei-

en. Die aufgeführten entfallenden Veranstaltung seien Folge der Lärmauseinandersetzungen 

und Urteilen der Verwaltungsgerichte und keineswegs freiwillig. Im Einzelnen: 

 *****-Festival (ohne Bühne auf der ************), 13.07.-15.07.  - 3 Tage und Nächte 

 Grafflmarkt Frühjahr, 22. und 23.6.     - 2 Tage 

 Nachtparty der Wirte, 22.6,      - 1 Nacht 

 Grafflmarkt Herbst, 14. und 15.9.     - 2 Tage 

 Nachtparty der Wirte ,14.9.      - 1 Nacht 

 Verkaufsoffene Sonntage      - 4 Tage 

 Klezmer Festival        - 1 Tag 
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 Höfefest, 20. - 22.7.        - 3 Tage 

 Tag des offenen Denkmals      - 1 Tag 

 Stadt(ver)führungen, 21.9. - 23.9.     - 3 Tage 

 Metropolmarathon, 16.6. - 17.6.     - 1 Tag 

 *****-Lauf, 13.5.        - 1 Tag 

 Silvesterparty in der Altstadt      31.12.18 - 1.1.19 

 Ungenehmigte und nicht verhinderte Fußballfeiern in der ************ bisher 2 

Tage/Nächte. 

 

Die Anzahl der Ereignisse in 2018 liege weit über den zulässigen Tagen und Nächten der er-

laubnisfähigen Ereignisse. Ihr Vorbringen ergänzen die Antragsteller insbesondere mit Ausfüh-

rungen aus gerichtlichen Entscheidungen (teilweise aus deren Tatbestand), mit Zitaten aus 

Schreiben von Behörden sowie mit Wiederholungen aus früheren Verfahren. Auf die weiteren 

Ausführungen wird ergänzend verwiesen. 

 

Die Antragsgegnerin erwidert mit Schreiben vom 18. Juni 2018 und beantragt, 

 

Die Anträge werden abgelehnt. 

 

Die Antragsgegnerin verweist zunächst auf die Begründung der angegriffenen Bescheide. Zur 

Begründung führt die Antragsgegnerin aus, der Grafflmarkt sei mit dem Bewirtungsangebot ent-

gegen der Darstellung der Antragsteller eine untrennbare Veranstaltung, die sich über zwei Ta-

ge erstrecke. Die von den Klägern so bezeichnete „Nachtparty der Wirte“ existiere nicht als se-

parate Veranstaltung. Zehntausende Besucher und Teilnehmer, die über beide Veranstaltungs-

tage verteilt zum Grafflmarkt kommen belegen die Herkömmlichkeit, soziale Adäquanz sowie 

die Akzeptanz in der Bevölkerung der Antragsgegnerin und zeige, dass dem Grafflmarkt im 

Ganzen mit dem untrennbaren erweiterten Bewirtungsangebot eine überkommunale Bedeutung 

zukomme. Soweit das Verwaltungsgericht in vergangenen Verfahren der Auffassung gewesen 

sei, dass ein Flohmarkt keine Bewirtung im Anschluss erfordere verkenne es, dass sich die ent-

sprechenden Märkte in Richtung eines großstädtisch-traditionellen Straßenfestes fortentwickelt 

haben. Da seien die Grafflmärkte nicht mit Flohmärkten zu vergleichen. Sie sind seit jeher (auch 

vor der erstmals 2003 durchgeführten behördlichen Reglementierung) von einem Miteinander 

von „Graffln“, Bewirten und „Flanieren“ und „Sich-Treffen“ geprägt. Zahlreiche ehemalige Be-
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wohner der Antragsgegnerin fahren zum Grafflmarkt nach Hause und treffen ihre alten Freunde 

und Bekannte. Im Übrigen dürfe es im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Ge-

meinde zu stehen, den Charakter eines Festes zu bestimmen. So gehören in ***** eben Floh-

markt und Bewirtung zusammen. Dies und die Klageaktivitäten im Zusammenhang mit dem 

Grafflmarkt waren für die Antragsgegnerin Anlass für die Änderung der Grafflmarktverordnung 

im Juni 2017. Die Antragsgegnerin weise insbesondere auf § 1 Satz 2 der Grafflmarktverord-

nung hin. Die traditionell einheitliche Veranstaltung habe in der alten Verordnung keinen Nie-

derschlag gefunden, was nun korrigiert worden sei. Die Änderung der Grafflmarktverordnung 

verfolge auch das Ziel, diverse Rechtsfragen und Abläufe klarer und transparenter zu gestalten. 

Es werde nunmehr nach „Grafflflächen“ und „Gastronomieflächen“ unterschieden, für die jeweils 

ein vorgegebenes Zuweisungsverfahren zu durchlaufen sei. Die Zuweisung der Gastronomie-

flächen sei strenger geregelt worden. Die verfügbaren Flächen seien auf einem Übersichtsplan 

dargestellt. Im Rahmen des Antrages müsse jeder Gastwirt die beabsichtigte Verdichtung seiner 

Bestuhlung sowie andere Einrichtungen wie Ausschankwägen auf der Gastronomiefläche ver-

bindlich einzeichnen und binnen der vorgegebenen Frist an die Antragsgegnerin zurückleiten. 

Dieser Plan werde dann Bestandteil der Flächenzuweisung und der gegebenenfalls nötigen 

gaststättenrechtlichen Gestattung. Dieses Verfahren diene der Klarheit, aber auch der Sicher-

heit der Veranstaltung. Auch die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach habe in seinem 

Beschluss vom 24. Juni 2015 (Az. 10 S 15.00977) den „volksfestähnlichen Charakter“ des 

Grafflmarkt bestätigt: Bei der Veranstaltung handele es sich um ein Fest, zu dem auch Musik 

und Bewirtung gehören. 

 

Die Sperrzeitfestsetzungen der streitgegenständlichen Bescheide werden auch während des 

Grafflmarkts kontrolliert. Entsprechende Kontrollen habe es auch in den vergangenen Jahren 

gegeben. In deren Rahmen habe man keine Verstöße festgestellt. Die Antragsteller verkennen 

im Übrigen, dass für den Samstag keine Gestattungen erteilt werden. Es finde am Samstag also 

nur Regelbetrieb in den Gaststätten statt, ohne Verdichtung der Freischankflächen und ohne 

zusätzliche Ausschankeinrichtungen. Die Aufbauarbeiten finden entgegen der Darstellung der 

Antragsteller am ersten Veranstaltungstag (Freitag) ab 7:00 Uhr statt, damit eine achtstündige 

Nachtruhe für die Nacht von Donnerstag auf Freitag gewährleistet werde. Ergänzen werde da-

rauf hingewiesen, dass auch am ********* gaststättenrechtliche Gestattungen erteilt worden sei-

en. Irreführend sei die Äußerung der Antragsteller, dass sich die Anzahl der am Grafflmarkt be-

teiligten Gaststätten gegenüber dem Frühjahr 2016 von vier auf sechs erhöht habe. Aufgrund 
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eines Pächterwechsels habe einer der Gastwirte es versäumt rechtzeitig eine Gestattung zu 

beantragen. Die Zunahme von grundsätzlich fünf auf sechs teilnehmenden Gaststätten im Um-

feld des Antragstellers zu 1) ergebe sich daraus, dass auch der Betreiber der Gaststätte im An-

wesen des Antragstellers zu 1) nunmehr Gestattungen zu den Märkten beantrage.  

 

Die Antragsgegnerin führe seit Sommer 2017 während der Freischankflächensaison regelmäßig 

bis zu dreimal wöchentlich wochentags und an Wochenenden im Bereich der ************ und 

des *********** Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Freischankflächensperrzeiten, lauter 

Raucher vor den Gaststätten nach Sperrzeitbeginn und der zulässigen Sitzplatzzahl auf den 

Freischankflächen durch. Die Ergebnisse können belegen, dass die Gastwirte die Vorschriften 

fast ausnahmslos einhalten. Gleiches gelte für laute Raucher vor den Gaststätten nach Sperr-

zeitbeginn, die kaum festgestellt werden konnten. Dies belege, dass sich die von den Frei-

schankflächen ausgehende Lärmsituation im Regelbetrieb sowie die Einhaltung eine achtstün-

dige Nachtruhe im Sinne der Anwohner deutlich verbessert habe. Auf die Protokolle werde ver-

wiesen. Eine detaillierte Zusammenfassung der Kontrollergebnisse 2018 für den Bereich der 

Antragsteller sei in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen und könne bei Bedarf nachge-

reicht werden. 

 

Von unzulässig vielen Veranstaltungen in der ************ könne nicht die Rede sein. Wie aus 

den Begründungen der streitgegenständlichen Bescheide hervorgehe, sei der Grafflmarkt an 

zwei Abenden im Jahr die einzige Veranstaltung in der ************, die bis 24:00 Uhr bzw. 23:30 

Uhr dauert. Alle übrigen, noch verbliebenen Veranstaltungen, mit Ausnahme der einmaligen Sil-

vesterfeier, enden in der Tagzeit. Zu den von den Antragstellern angeführten Veranstaltungen 

sei Folgendes anzumerken: 

 Die ************ zähle während des *****-Festivals nicht zum Veranstaltungsgelände. 

 Es existiere keine separate „Nachtparty“ anlässlich der Grafflmärkte. 

 Die vier verkaufsoffenen Sonntage dauern von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Bewirtung 

werde nicht erweitert. 

 Das *******-Festival inklusive Musikdarbietungen finde ausschließlich in den 

Innenbereichen von Gaststätten statt. 

 Das Höfefest (mit Bewirtung im geringen Umfang) dauere im Jahr 2018 ausnahmsweise 

drei Tage (Freitag bis 22:00 Uhr, Samstag bis 20:00 Uhr, Sonntag bis 18:00 Uhr), da es 

Teil des Festprogramms zum 200-jährigen Jubiläum der Stadterhebung sei. 
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 Die Läufer des *****laufs durchlaufen die ************ im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr 

und ca. 14:45 Uhr. 

 Die Läufer des Metropolmarathons durchlaufen die ************ im Zeitraum zwischen 

8:30 Uhr und ca. 18:00 Uhr. 

 Die Silvesterparty in der Altstadt finde einmalig statt und bilde den Abschluss des 

Festprogramms zum Jubiläum der Stadterhebung. 

 Fußballfeiern fanden in der ************ nicht statt. Zwar haben die Antragsteller nicht 

näher definiert, um welche Tage es sich handeln soll. Der Antragsgegnerin sei lediglich 

bekannt, dass sich Fußballfans nach dem Derbysieg spontan in der ************ 

versammelt haben. Darüber hinaus haben sich Fans vor dem letzten Heimspiel der 

vergangenen Saison auf den Freischankflächen der Gaststätten getroffen, um dann 

gemeinsam das Stadion aufzusuchen. Von einer Feier könne hier keine Rede sein.  

Dass sich Menschen während Veranstaltungen auch in anderen Bereichen der Innenstadt, ins-

besondere in der ************, aufhalten oder diese durchqueren könne diese nicht verwehrt 

werden. Die übrigen Veranstaltungen seien entgegen der Auffassung der Antragsteller keine 

seltenen Ereignisse und auch nur mit geringen Lärmpegeln verknüpft. 

 

Die von den Antragstellern bemängelten hohen „Geräuschwerte“ (richtig: „Beurteilungspegel“) 

seien relativ. Es wurden folgende Messungen gemacht: 

 

Grafflmarkt  

************* 

Freitag 16:00 – 

20:00 Uhr  

Freitag 20:00 – 

24:00 Uhr  

Samstag 08:00 – 

16:00 Uhr  

2013 Juni  62 dB(A)  75 dB(A)  58 dB(A)  

2013 September  58 dB(A)  71 dB(A)  56 dB(A)  

2016 Juni  61 dB(A)  75 dB(A)  60 dB(A)  

2016 September  63 dB(A)  75 dB(A)  57 dB(A)  

2017 Juni  64 dB(A)  77 dB(A)  60 dB(A)  

2017 September  60 dB(A)  70 dB(A)  56 dB(A)  

 

Diese zeige, dass  
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 am Freitag in der Tagzeit außerhalb der Ruhezeit (16:00 – 20:00 Uhr) Beurteilungspegel 

zwischen 58 und 64 dB(A) erreicht werden, welche deutlich unter dem „Soll“-Richtwert 

von 70 dB(A) lt. Nr. 4.4 LAI-Hinweisen liegen.  

 am Freitag in der Tagzeit innerhalb der Ruhezeit (20:00 – 24:00 Uhr) Beurteilungspegel 

zwischen 70 und 77 dB(A) erreicht werden. Der vom Kläger zitierte Juni-Grafflmarkt 

2017 ist ein Spitzenwert, verursacht wohl auf Grund sehr guter Wetterverhältnisse und 

daher großen Besuchermassen. Beim Herbst-Grafflmarkt 2017 waren es in dieser Zeit 

nur noch 70 dB(A). 

 am Samstag in der Tagzeit außerhalb der Ruhezeit (08:00 – 16:00 Uhr) die 

Beurteilungspegel zwischen 56 und 60 dB(A) liegen und damit nicht einmal im Bereich 

einer seltenen Veranstaltung. 

 

Es handele sich um technisch nicht regelbaren verhaltensbezogenen Lärm. Die Besuchermen-

gen belegen auch den Stellenwert und die hohe Akzeptanz des Grafflmarktes in der Bevölke-

rung.  

 

Die Stundenmittelungstabelle auf Seite 4 der Klageschrift widerlege die Behauptungen der An-

tragsteller, dass sich die Nachtruhe erst um 3:00 Uhr einstellt. Die Menschen verlassen die 

************ innerhalb einer Stunde nach Veranstaltungsende (von 00:00 – 01:00 Uhr). Danach 

kehre nächtliche Ruhe bis 08:00 Uhr ein (Da es sich um eine Gesamtlärm-Darstellung handele, 

kann nicht die Einhaltung des IRW von 45 dB(A) aus der TA Lärm oder 18. BImSchV gefordert 

werden). Der leichte Anstieg ab 07:00 Uhr sei hauptsächlich durch den beginnenden Hinter-

grund-Verkehrslärm der aufgewachten Bewohner begründet und nicht durch Verkaufsaktivitäten 

in der ************. Nach 16. BImSchV seien im Mischgebiet zur Nachtzeit 54 dB(A) zulässig.  

 

Die von den Antragstellern aus den Diagrammen abgelesenen Spitzenpegel können nicht ein-

deutig dem Geschehen des Grafflmarktes zugeordnet werden. Im Übrigen handele es sich bzgl. 

der Einhaltung von Spitzenpegelwerten lt. Nr.4.4.2, 2. Spiegelstrich e) um eine „Soll“-

Bestimmung.  

 

Die Antragsteller verkennen außerdem, dass die Stadt ***** die Veranstaltung gemäß Schreiben 

des StMWI vom 15.05.2015 nach den LAI-Hinweisen und nicht nach der 18. BImSchV beurteilt. 

Gemäß Nr. 4.4.2, 2. Spiegelstrich a) LAI-Hinweise ist ein Überschreiten der 70 dB(A) zur Tag-
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zeit (im vorliegenden Fall hat die Stadt ***** den Beginn der Nachtzeit entsprechend Nr. 4.4.2, 

2. Spiegelstrich c) LAI-Hinweise um zwei Stunden hinausgeschoben) möglich, wenn die Zumut-

barkeit explizit begründet wird. Dies hat die Stadt ***** in den streitgegenständlichen Gestattun-

gen ausführlich getan. Unter 2. Spiegelstrich b) wird dargestellt, dass eine Überschreitung des 

Nachtwertes von 55 dB(A) vermieden werden sollte. Es wird keine strikte Einhaltung der IRW 

gefordert. Darüber hinaus soll die Anzahl der seltenen Veranstaltungen 18 Kalendertage gem. 

Nr. 4.4.2, 2. Spiegelstrich d)) nicht überschreiten. Dies ist in der ************ eingehalten, vgl. 

hierzu die obigen Ausführungen zu den Veranstaltungen in der ************.  

Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund der zweimal jährlich stattfindende Grafflmarkt 

nicht als seltene Veranstaltung eingestuft werden könnte, schließlich sind sogar an bis zu 

18 Kalendertagen seltene Veranstaltungen möglich (Nr. 4.4.2, 2. Spiegelstrich d).  

 

Zu den von den Klägern angeführten „Argumenten gegen die Bewirtung nach 22:00 Uhr bis 

24:00 Uhr“ wird Folgendes ausgeführt:  

 

Die Zumutbarkeit der Lärmimmissionen sei in den streitgegenständlichen Bescheiden ausführ-

lich dargestellt worden. Soweit die Antragsteller hinsichtlich des Anwohnerschutzes auf die Re-

gelungen des Bebauungsplans 001 verweisen, verkennen sie, dass dieser sich auf dauerhaft 

betriebene Gaststätten beziehen und nicht die Modalitäten für Veranstaltungen in dessen Gel-

tungsbereich regeln.  

Die Antragsgegnerin habe das Urteil des BayVGH Az. 22 BV 13.1686 inhaltlich entsprechend 

der Rechtsauffassung des BayVGH umgesetzt. So sei die Sperrzeit der Freischankflächen 

Sonntags bis Donnerstags auf 22:00 Uhr festgelegt. An Freitagen, Samstagen und vor Feierta-

gen sei die Nachtzeit um eine Stunde auf 23:00 Uhr hinausgeschoben und bewiesen worden, 

dass die achtstündige Nachtruhe eingehalten wird (siehe Ausarbeitungen zur Messkampagne 

2016, welche dem Gericht vorliegen). Die Lärmfracht hat sich durch die Maßnahmen der Stadt 

***** nicht erhöht, sondern deutlich verringert. Auf Rn. 102 des Urteils werde hinsichtlich der 

Nachtruhe bei seltenen Ereignisse ergänzend verwiesen. 

Schließlich gehe auch der Verweis der Kläger zu den Prognoserechnungen für die Freischank-

flächen im Regelbetrieb fehl, bei denen ein Grenzwert von 60 dB(A) angesetzt wird. Diese 

Prognoserechnungen gelten nicht für die Beurteilung von Veranstaltungen. 
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Die Antragsgegnerin weise ergänzend darauf hin, dass der anwaltliche Vertreter der Antragstel-

ler in seinem Schriftsatz vom 24.03.2017 im Rahmen der Einigungsverhandlungen zwischen 

der Stadt Fürth und den Klägern unter Nr. 3 Folgendes vorgeschlagen hat: „Für den Grafflmarkt 

im Frühjahr gilt eine einheitliche Außen- und Innensperrzeit von 0:00 Uhr. Für den Grafflmarkt 

im Herbst gilt eine einheitliche Außen- und Innensperrzeit von 23:30 Uhr. Ausschankwägen und 

Verdichtung erfolgen lediglich auf den bestehenden Freischankflächen. Am ********* und in der 

************ werden keine Bühnen aufgebaut.“ Die streitgegenständlichen Bescheide entspre-

chen dem bereits weitgehend. Auf die Stellungnahme der Antragsgegnerin wird ergänzend ver-

wiesen. 

 

Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt. 

 

Die vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit Urteil vom 25. November 2015 

(Az.: 22 BV 13.1686) formulierten Verpflichtung der Antragsgegnerin wurde den Antragstellern 

gegenüber mit Bescheiden vom 11. Mai 2016 sowie mit Bescheiden an die Beigeladenen 

(bzw. deren rechtlicher Vorgänger) vom 23. Mai 2016 umgesetzt. Ob dies den vom Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof formulierten Anforderungen entspricht ist Gegenstand weiterer Verfah-

ren, die insbesondere unter den Az. AN 4 K 16.01001 und 16.01002 geführt werden. Wegen der 

weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten, auch die der 

oben genannten Verfahren, Bezug genommen. 

 

II. 

 

Mit Blick auf das erkennbare Ziel der Antragsteller wurden die Begehren als Anträge auf Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klagen ausgelegt (§ 88 VwGO). Dabei bezie-

hen sich die Klagen der zwar nicht anwaltlich vertretenen aber dennoch sehr prozesserfahrenen 

Antragsteller ausweislich des Antrags ausdrücklich auf die gaststättenrechtlichen Bescheide der 

Antragsgegnerin nach § 12 GastG und „die Gestattungen III/OA/Gw-1“. Der Verweis auf § 80 

Abs. 4 VwGO wird als unbeachtlicher Rechtsirrtum verstanden. Das gleiche gilt hinsichtlich des 

Hinweises auf eine begehrte „Neuverbescheidung“. Ebenso wenig muss der „Normalbetrieb“ ab 

22:00 Uhr gesondert zugelassen werden – insoweit sind teilweise andere Bescheide bzw. 

Streitverfahren direkt bzw. indirekt anhängig und hinsichtlich ihrer Wirkungen maßgeblich. 
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Die auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klagen gerichteten zulässigen An-

träge der Antragsteller gemäß § 80 Abs. 5 i.V.m. § 80a Abs. 3 VwGO gegen die für sofort voll-

ziehbar erklärten Bescheide der Antragsgegnerin vom 23. Mai 2018 (vgl. Nr. 11 der Bescheide) 

sind unbegründet. Insbesondere aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Grafflmarktverord-

nung und der eingeleiteten Maßnahmen zum Schutz der Antragsteller vor Lärm geht das Ge-

richt im Fall des Sommer-Grafflmarktes 2018 von offenen Erfolgsaussichten der Klage in der 

Hauptsache aus. Auf Grundlage der Interessenabwägung kommt das Gericht zu dem Ergebnis, 

dass das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin überwiegt. 

 

Gemäß § 80 Abs. 5 i.V.m. § 80a Abs. 3 VwGO kann das Gericht die aufschiebende Wirkung ei-

ner Klage gegen die den Beigeladenen erteilten gaststättenrechtlichen Genehmigungen nach 

§ 12 GastG wiederherstellen, wenn das Suspensivinteresse der Antragsteller an der aufschie-

benden Wirkung das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin am Sofortvollzug überwiegt. Das 

erkennende Gericht trifft hierbei eine originäre Ermessensentscheidung, für die die Erfolgsaus-

sichten der Klage in der Hauptsache wesentliches, aber nicht alleiniges Entscheidungskriterium 

ist. 

 

1. 

Die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten der Hauptsachen kommt in Abweichung zu 

den bisherigen Verfahren zu einem offenen Ergebnis. Aus Sicht des Gerichts sind zwischenzeit-

lich seitens der Antragsgegnerin zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, die eine grundle-

gende Neubewertung der Zumutbarkeit der Lärmbelastung der streitgegenständlichen wieder-

kehrenden Veranstaltung erfordert. Der Ausgang dieser Neubewertung ist derzeit als offen zu 

beurteilen. Aufgrund der bei einer Eilentscheidung gebotenen Beschleunigung des Verfahrens 

und aufgrund der Komplexität sowohl des Sachverhalts als auch der normativen Voraussetzun-

gen ist derzeit nicht ausreichend absehbar, ob das Gericht im Hauptsacheverfahren den Klagen 

stattgeben oder sie abweisen wird. 

 

In der Hauptsache wird streitentscheidend sein, ob die Geräuschbelastung, die als Folge der 

verfahrensgegenständlichen Bescheide in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2018 von 

22:00 Uhr bis 24:00 Uhr zu erwarten ist, unter Würdigung aller Umstände für die Antragsteller 

zumutbar ist oder nicht. Hinsichtlich der Beurteilung der Zumutbarkeit ist zunächst auf die all-



-  22  - 

 

 

gemeinen Regeln abzustellen, da vorliegend kein besonderes Regelwerk einschlägig ist. Ge-

danken aus diesen Regelwerken können allenfalls in entsprechender Anwendung herangezo-

gen werden. Der in den Eilverfahren der Vergangenheit gemachte Rückgriff auf die Vorschriften 

der TA-Lärm in entsprechender Anwendung und die Berücksichtigung des besonderen Anwoh-

nerschutzes wird in dieser Form aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen nicht mehr als 

adäquat angesehen (lit. a). Die verschiedenen zu berücksichtigenden Gesichtspunkte des Ein-

zelfalles lassen eine Prognose der Erfolgsaussichten der Klagen in der Hauptsache nicht mit 

hinreichender Sicherheit zu. Die Erfolgsaussichten sind daher als offen zu bezeichnen (lit. b). 

 

a) 

Für die Beurteilung der Zumutbarkeit der von den Antragstellern hinzunehmenden Lärmimmis-

sionen sind neben den allgemeinen Regelungen nach BImSchG und GastG auch die Festset-

zungen im Bebauungsplan Nr. *** der Antragsgegnerin maßgeblich. Dabei ist aufgrund der 

nunmehrigen Sach- und Rechtslage fraglich, ob die Antragsteller sich tatsächlich auf den be-

sonderen Schutz der Wohnbebauung berufen können. Besondere technische Regelwerke sind 

nicht direkt anwendbar. 

 

aa) 

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG sind immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbe-

dürfte Anlagen – hierzu gehören sowohl Gaststätten (einschließlich ihrer Freischankflächen) als 

auch sonstige Flächen, auf denen durch eine Gestattung im Sinne von § 12 GastG eine von § 1 

GastG erfasste Betätigung zugelassen wird – so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwir-

kungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert werden. § 4 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 Gast und § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG wiederholen und bekräftigen dieses Gebot. Wie sich u.a. 

aus Erwähnung der Nachbarschaft in § 3 Abs. 1 BImschG ergibt, besteht das Erfordernis, um-

weltschädliche Einwirkungen zu vermeiden, nicht nur im Interesse des Allgemeinwohls, sondern 

auch betroffener Einzelpersonen. Die vorstehend aufgeführten Normen besitzen deshalb dritt-

schützenden Charakter (BayVGH, B.v. 17.9.2014 – 22 CS 14.2013 – juris Rn. 4). 

 

bb) 

Die Zumutbarkeit der von den Antragstellern als Anwohner hinzunehmenden Immissionen be-

stimmt sich in wesentlicher Hinsicht nach der Lage des beeinträchtigten Objekts bzw. der dort 

ausgeübten Nutzung. Vorliegend ist daher die Festsetzung im Bebauungsplan Nr. *** als 
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Mischgebiet maßgeblich. Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

17. September 2014 – Az. 22 CS 14.2013 (juris Rn. 5) -, der aus Anlass der Bewirtungsveran-

staltung im Anschluss an den Herbstgrafflmarkt 2014 erging, führt hierzu aus: „Unter welchen 

Voraussetzungen Umwelteinwirkungen, die in § 3 Abs. 1 BImSchG vorausgesetzte Schwelle 

der „erheblichen“ Nachteile bzw. der „erheblichen“ Belästigungen erreichen, lässt sich nicht an-

hand eines generell – abstrakten Maßstabs beurteilen. Ausschlaggebend kommt es vielmehr 

darauf an, ob die fraglichen Immissionen dem Betroffenen unter Würdigung aller Umstände zu-

mutbar sind (vgl. z.B. Jarras, BImSchG, 9. Aufl. 2012, § 3 Rn. 47 m.w.N.). Die Zumutbarkeit be-

stimmt sich, insbesondere mit Blick auf das Eigentumsgrundrecht, nach der Lage des beein-

trächtigten Objekts bzw. der dort ausgeübten Nutzung; die Art des Gebiets, in dem sich die Lie-

genschaft des Rechtsschutzsuchenden befindet bzw. eine grundstücksbezogene Nutzung aus-

geübt wird, bestimmt maßgeblich den Grad der zuzubilligenden Schutzwürdigkeit (vgl. z.B. Jar-

ras, a.a.O., Rn. 55 ff. m.w.N.).“ 

 

Die von den Beigeladenen bewirtschafteten Gaststätten einschließlich der Freischankflächen 

liegen ebenso wie die Anwesen im Eigentum der Antragsteller im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplans, der sich ausdrücklich den Schutz der dort ausgeübten Wohnnutzungen zum Ziel 

setzt. Es handelt sich gerade nicht um ein Kerngebiet im Sinne von § 7 BauNVO. Der nach La-

ge der Akten seit dem 19. Februar 1988 rechtskräftige, mit Wirkung ab dem 8. Februar 1997 

geänderte Bebauungsplan Nr. *** der Antragsgegnerin setzt für das fragliche Gebiet grundsätz-

lich ein Mischgebiet fest. Solche Gebiete dienen nach § 6 Abs. 1 BauNVO dem Wohnen und 

der Unterbringung solcher Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Einen 

über dieses Maß signifikant hinausgehenden Schutz erfahren Wohnnutzungen durch den Be-

bauungsplan Nr. *** dadurch, dass er – abweichend von § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO – Vergnü-

gungsstätten generell für unzulässig erklärt und entgegen § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO auch er-

laubnispflichtige Schank- und Speisewirtschaften (eingeschränkt nur durch eine Bestands-

schutzklausel zu Gunsten vorhandener Betriebe) nicht zulässt. Erweiterungen bestandsge-

schützter Gaststätten sind nach den textlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplans nur aus-

nahmsweise u.a. nur dann zulässig, wenn die „Wohnnutzung …. in der Nachbarschaft nicht ge-

stört wird“ (BayVGH, a.a.O., juris Rn. 6). Ebenso wurden die nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BayNVO in 

Teilen des Mischgebiets zulässigen Vergnügungsstätten ausgeschlossen. All dies geschah nach 

der Begründung zum Bebauungsplan zu dem Zweck, die im Viertel *********** vorhandene 
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Wohnnutzung zu schützen und zu sichern und vor Verdrängung durch weitere Gaststätten zu 

schützen. 

 

Die Erweiterung bestandsgeschützter Gaststätten ist nach den textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplans nur zulässig, wenn die Wohnnutzung der Nachbarschaft nicht gestört wird. Mit 

den streitgegenständlichen Gestattungen nach § 12 GastG liegt eine Erweiterung der von den 

Beigeladenen betriebenen Gaststätten im planungsrechtlichen Sinne nicht vor. Daher stellt sich 

die Frage, ob die planungsrechtliche Festsetzung unter Zugrundelegung seiner Zielrichtung 

auch darüber hinaus bei der Beurteilung der Zumutbarkeit zu berücksichtigen ist. Aufgrund der 

vom Gericht durchgeführten Erörterungstermine zeichnet sich dabei das Bild, dass der Bebau-

ungsplan historisch das Ziel hatte eine sicherheitsrelevante Ausweitung einer bestehenden 

Kneipenszene und ihrer Begleitkriminalität zu verhindern. 

 

Neue Erkenntnisse ergeben sich auch aus dem Aspekt des Bestandsschutzes. Die Antrags-

gegnerin hat die bisherige Behauptung, nach der der Grafflmarkt von Anfang an auch ein wahr-

nehmbares und zumindest indirekt in seinem Zusammenhang stehendes Bewirtungsangebot 

hatte, nunmehr präzisiert und insbesondere dargelegt, dass bereits einzelne Gestattungen vor 

der letzten Änderung des Bebauungsplanes erteilt worden sind. 

 

Das Gericht kann derzeit nicht abschließend beurteilen, wie diese Aspekte zu würdigen sein 

werden. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Antragsteller sich mit Blick auf den Grafflmarkt 

nicht auf den „besonderen Anwohnerschutz“ im Sinne des Bebauungsplanes Nr. *** berufen 

können werden. Wenn auch der besondere Schutz in Zweifel steht, so gilt im Übrigen als 

Schutzniveau jedenfalls die Gebietsfestsetzung als Mischgebiet. Mischgebiete dienen dem 

Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-

ren (§ 6 Abs. 1 BauNVO). Für die Wohnnutzung sind Störungen und Belästigungen insbesonde-

re dann nicht mischgebietsverträglich, wenn sie sich bis in die Freizeit, vor allem in die Zeit der 

Nachtruhe hinein erstrecken. Die Mindestanforderung an den Grad der Wohnruhe im Mischge-

biet ist die Gewährleistung eines ungestörten Feierabends und einer auskömmlichen Nachtruhe 

(Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-berger, BauGB, 115. Erg.L. 2014, § 6 BauNVO 

Rn. 11). 
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cc) 

Als besondere Regelwerke zur Beurteilung der Lärmimmissionen ist vorliegend weder die 

TA-Lärm noch die Freizeitlärmrichtlinie anwendbar. 

 

In der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und des Bundesverwaltungs-

gerichts ist geklärt, dass die TA-Lärm auf die hier zu betrachtende Außengastronomie nicht un-

mittelbar oder schematisch anwendbar ist (BayVGH, U.v. 22.10.1998 – 22 B 98.602 – juris; 

BGH; U.v. 26.9.2003 – VZR 41-03 – UPR 2004, 31/32; BayVGH B.v. 17.09.2014 – 22 CS 

14.2013 – juris Rn. 8; BayVGH B.v. 25.11.2015 – 22 BV 13.1686 – juris Rn. 58; BVerwG, 

B.v. 3.8.2010 – 4 B 9.10 – BRs 76 [2010] Nr. 188).  

 

Voraussichtlich nicht einschlägig ist die vom Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) im 

Mai 1995 als Musterverwaltungsvorschrift verabschiedete sogenannte „Freizeitlärmrichtlinie“. 

Nach Ziffer 1 der Freizeitlärmrichtlinie sind Freizeitanlagen Einrichtungen, die dazu bestimmt 

sind von Personen zur Gestaltung ihrer Freizeit genutzt zu werden. Die konkrete Umsetzungs-

form der gaststättenrechtlichen Einzelerlaubnis steht dem entgegen, da die Freizeitlärmrichtlinie 

anerkanntermaßen nicht auf Gaststätten anwendbar ist (vgl. BayVGH, B. v. 17.9.2014, a.a.O. – 

juris Rn. 10).  

 

Es kommt ggf. eine entsprechende Anwendbarkeit insoweit in Betracht, als dass die Regelun-

gen Hinweise für die Beurteilung der Zumutbarkeit enthalten können. In der Hauptsache wird zu 

bestimmen sein, ob man sich eher an den Vorschriften der TA-Lärm oder eher an denen der 

Freizeitlärmrichtlinie orientiert. Dabei zeichnet es sich ab, dass der Grafflmarkt insgesamt in der 

von der Antragsgegnerin beschriebenen und in der Grafflmarktverordnung geregelten Art wohl 

eher ein volksfestähnlicher Charakter zukommt und damit tendenziell die Regelungen der Frei-

zeitlärmrichtlinie sachadäquater erscheinen. 

 

b) 

Da die verschiedenen Regelwerke zum Schutz gegen Lärm auf die vorliegende Fallgestaltung 

keine direkte Anwendung finden, hat eine einzelfallbezogene Betrachtungsweise unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalles stattzufinden. Dabei kann derzeit nicht gesagt wer-

den, wie diese Beurteilung ausfallen wird. 
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Bei Veranstaltungen nach § 12 GastG kann der davon ausgehende Lärm wegen der Seltenheit 

und ggf. Sozialverträglichkeit in größerem Maß zumutbar sein als sonstiger Gaststättenlärm – 

insoweit spricht der § 12 GastG auch von erleichterten Voraussetzungen. Die Schädlichkeits-

grenze ist nicht nach einem festen und einheitlichen Maßstab, sondern vielmehr auf Grund ei-

ner auf die konkrete Situation bezogenen Abwägung und eines Ausgleichs der widerstreitenden 

Interessen im Einzelfall zu bestimmen. Notwendig ist eine umfassende Würdigung aller Um-

stände des Einzelfalles, insbesondere unter Berücksichtigung der Eigenart der einzelnen Im-

missionen (Art, Ausmaß, Dauer, Häufigkeit, Lästigkeit) und der speziellen Schutzwürdigkeit des 

betroffenen Gebiets (BayVGH, B. v. 22.11.2005 - 22 ZB 05.2679 – juris). 

 

Zunächst ist zu sagen, dass sowohl die TA-Lärm (Nr. 6.1 und 6.4) als auch die Freizeitlärmricht-

linie von einheitlichen Beurteilungspegeln ausgeht, die für Mischgebiete gelten sollen. Das sind 

60 dB(A) in der Tagzeit und 45 dB(A) in der Nachtzeit. Bei seltenen Ereignissen erhöhen sich 

diese Werte um nochmals 10 dB(A). Von der Antragsgegnerin angesetzt wurde ein Beurtei-

lungspegel von 74 dB(A). Dieser Pegel hat sich aufgrund der Messungen der vergangenen Jah-

re als Beurteilungspegel für die Gesamtlärmfracht als belastbar dargestellt. Eine Einzelfallbe-

trachtung, die noch zu einer zulässigen Gestattung führen kann, wäre aufgrund eines solchen 

Pegels nur aufgrund von Nr. 4.4 der Freizeitlärmrichtlinie möglich. Für die Beurteilung der 

TA-Lärm muss aber gesehen werden, dass die Berechnung der Antragsgegnerin gar nicht die 

konkrete Anlage betrachtet hat, sondern den Gesamtlärm. Dabei ist sie konsequent von einer 

einheitlichen Veranstaltung Grafflmarkt mit volksfestähnlichem Charakter ausgegangen. Auf 

Grundlage einer Betrachtung nach TA-Lärm hätte der Lärm der sonstigen Veranstaltung, au-

ßerhalb der verdichteten Freischankflächen, in irgendeiner Weise in Abzug gebracht werden 

müssen. 

 

Der Veranstaltungskalender der Antragsgegnerin zeigt, dass die Anzahl der Feste im Jahr sich 

deutlich reduziert hat. Bis um 24:00 Uhr finden eigentlich nur die Grafflmarktabende statt. Dabei 

ist zu beachten, dass der Grafflmarkt nunmehr zumindest normativ aufgrund der Grafflmarkt-

verordnung auch die ausgeweitete Bewirtungstätigkeit umfasst. 

 

Hinsichtlich der Ruhesituation ist festzuhalten, das Arbeiten am Samstag erst ab 8:00 Uhr wie-

der erlaubt sind. Eine ausreichende Nachtruhe erscheint damit gewährleistet. Insgesamt muss 

auch festgehalten werden, dass die Lärmbelastung sich v.a. auf Freitagabend bezieht und in 
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der ************ jedenfalls am Samstagabend und am Sonntag wieder normaler Betrieb herrscht. 

Mit Blick auf die Dauer der Belastung erscheint die Überschreitung am Freitagabend zumutbar. 

 

Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Lärmsituation im streitgegenständlichen Bereich 

ergibt sich nicht die Unzumutbarkeit der Veranstaltung. Die Antragsgegnerin hat durch ver-

schiedene Maßnahmen (insbesondere durch den Erlass entsprechender Auflagenbescheide) 

das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 25. November 2015 umgesetzt und 

damit die Lärmsituation entscheidend verbessert. Die entsprechenden Auflagen werden auch 

kontrolliert und durchgesetzt, wie die vorgelegten Protokolle aufzeigen. 

 

Das Gericht geht von offenen Erfolgsaussichten aus, da unter Berücksichtigung dieser Argu-

mente möglicherweise eine Einzelfallbetrachtung der Lärmsituation in entsprechender Anwen-

dung zu Nr. 4.4 der Freizeitlärmrichtlinie zu Recht erfolgt ist. Aber auch wenn man sich hinsicht-

lich der Ausdehnung der Nachtzeit an der TA-Lärm orientiert (maximal 23 Uhr) ist offen, ob le-

diglich eine teilweise Stattgabe in Betracht kommt. 

 

2. 

Bei der Interessenabwägung zwischen Suspensiv- und Vollzugsinteresse ist damit zu berück-

sichtigen, dass die Erfolgsaussichten der Klagen in der Hauptsache offen sind. 

 

Bei der Interessenabwägung ist zu berücksichtigen, dass sowohl den Beigeladenen als auch 

der Allgemeinheit der Streit bekannt ist und sie sich dementsprechend auch kurzfristig auf ge-

änderte normative Bedingungen der Veranstaltung Grafflmarkt einstellen könnten. Auf der ande-

ren Seite wohnen die Antragsteller nicht selbst in dem streitgegenständlichen Bereich der 

************ und verteidigen lediglich die Betroffenheit ihres Eigentums. Unter diesem Aspekt 

kommt die gerichtliche Interessenabwägung zu dem Ergebnis, dass die Anträge abzulehnen 

waren, da den Antragstellern ein Zuwarten auf den Ausgang der Hauptsache zumutbar ist. 

 

3. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich §§ 161 Abs. 1, 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Die Beigela-

denen tragen die außergerichtlichen Kosten selbst, da sie keinen Antrag gestellt und damit kein 

Prozessrisiko übernommen haben. 
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Der Streitwert entspricht zunächst dem halben Auffangstreitwert, der in der Hauptsache anzu-

setzen ist, §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG. Die angegriffenen Gestattungen waren zu addie-

ren, da es sich bei den unterschiedlichen Gestattungen um Streitgegenstände mit selbständiger 

wirtschaftlicher Bedeutung handelt (Nr. 1.1.1 Streitwertkatalog 2013). Für jeden der Antragstel-

ler war ein eigener Streitwert zu bilden, da sie jeweils aus eigenen Rechten vorgehen und ledig-

lich ihre Anträge in einer Antragsschrift zusammengefasst haben. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Promenade 24- 28, 91522 Ans-
bach, einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstraße 23, 80539 München (auswärtige Senate in 
Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) eingeht. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und 
sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Er-
fordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 

Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, d.h. insbesondere be-

reits für die Einlegung des Rechtsmittels beim Verwaltungsgericht. Als Bevollmächtigte sind 
Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt oder 
die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zuge-
lassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch 
durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähi-
gung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
vertreten lassen. 
 
 
2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR 
übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
 
 

 

gez.     gez.     gez. 

***********     ***********    ******* 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 4 S 18.01058 

  AN 4 S 18.01121 

  AN 4 S 18.01133 

  AN 4 S 18.01135 

  AN 4 S 18.01137 

Sachgebiets-Nr.: 0423 

 

Rechtsquellen: 

 

§ 12 GastG;  

§ 3 Abs. 1 BImSchG;  

§ 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG;  

TA-Lärm; 

Freizeitlärmrichtlinie; 

 

Hauptpunkte: 

 

Eilantrag gegen Flohmarkt mit Bewirtung; 

offene Erfolgsaussichten; 

Lärmstreit; 

volksfestähnlicher Charakter; 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Beschluss der 4. Kammer vom 20. Juni 2018 

          --/ 


